
Der Netzbetreiber ist die wesernetz Bremen GmbH 
oder wesernetz Bremerhaven GmbH – im folgenden 
wesernetz genannt.

Ergänzung zu § 2 NAV

Für die Anzeige eines Eigentumsübergangs an der 
Kundenanlage kann der bisherige Eigentümer ne- 
ben einer Übermittlung in Textform (insbesondere  
E-Mail und Fax) auch das Eingabeformular unter 
www.wesernetz.de verwenden. Kommt der bisherige 
Eigentümer seiner Anzeigepflicht nicht unverzüglich 
nach, kann wesernetz den Aufwand zur Ermittlung 
des neuen Eigentümers dem bisherigen Eigentümer 
in Rechnung stellen. Dem bisherigen Eigentümer 
bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass kein 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

Ergänzung zu § 3 NAV

Das Anschlussnutzungsverhältnis setzt voraus, dass 
die Voraussetzungen der Ersatzversorgung nach § 38 
EnWG gegeben sind oder für diese Entnahmestelle 
ein Vertrag besteht, der zur Stromentnahme berech-
tigt. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, ist eine 
Stromentnahme unzulässig. Unzulässig ist eine 
Stromentnahme damit insbesondere auch dann, 
wenn ein Stromlieferverhältnis nicht mehr besteht 
und der Grundversorger die Ersatzversorgung nach  
§ 38 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 36 Abs. 1 Satz 2 EnWG 
abgelehnt hat. wesernetz ist in diesem Fall berech-
tigt, die Anschlussnutzung ohne vorherige Andro-
hung zu unterbrechen.

Ergänzung zu § 4 NAV

Diese Ergänzenden Bedingungen gelten ab dem  
1. März 2022. Sie ersetzen die Ergänzenden Bedin-
gungen vom 1. September 2019.

Ergänzung zu § 6 NAV

Ein eigener Netzanschluss kann für jedes Grund-
stück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet, in Auftrag gegeben werden und für jedes 
Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt 
wurde. wesernetz kann für diese Grundstücke und 
Gebäude einen eigenen Netzanschluss fordern, 
soweit keine berechtigten Interessen des Anschluss-
nehmers (wie z. B. eine rechtlich zulässige bauliche 
Verbindung zwischen den Gebäuden) entgegenste-
hen. Eine selbständige wirtschaftliche Einheit ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn dieses 
Grundstück oder Gebäude durch einen separaten 
Netzanschluss technisch sinnvoller erschlossen 
werden kann und der Anschluss für wesernetz nicht 
wirtschaftlich unzumutbar ist.

Bei nicht ständig bewohnten Grundstücken oder 
Gebäuden erfolgt die Errichtung des Netzanschlus-
ses grundsätzlich in einer Zähleranschlusssäule. 
Diese Zähleranschlusssäule muss an der Grund-
stücksgrenze aufgestellt werden. Als nicht ständig 
bewohnte Grundstücke oder Gebäude werden 
insbesondere solche Örtlichkeiten angesehen, die 
nicht auf ein ständiges Bewohnen ausgelegt sind wie 
Ferienhäuser, Bootshäuser und Kleingartenanlagen. 
Hiervon abweichend erfolgt eine Errichtung des 
Netzanschlusses innerhalb des Gebäudes, wenn 
berechtigte Interessen des Anschlussnehmers eine 
Errichtung im Gebäude erforderlich machen und den 
Interessen von wesernetz an einer sicheren Errich-
tung und jederzeitigen Zugänglichkeit überwiegen. 
Für Netzanschlüsse zur Versorgung von Elektromobi-
len erfolgt die Übergabe in einer zentralen Zähleran-
schlusssäule, die grundsätzlich am nächstgelegen 

Übergabepunkt des Garagenhofs zum öffentlichen 
Netz zu errichten ist. 

Zu den vom Anschlussnehmer zu schaffenden bauli-
chen Voraussetzungen gehört eine Gebäudedurch-
dringung (Hauseinführung) nach den allgemein an- 
erkannten Regeln der Technik. Bei Einbau einer Mehr- 
spartenhauseinführung steht diese im Eigentum des 
Anschlussnehmers; sie ist von ihm zu errichten und 
zu unterhalten. Sofern die Errichtung des Netzan-
schlusses in einer Zähleranschlusssäule erfolgt, ist 
die Zähleranschlusssäule vom Anschlussnehmer 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
zu errichten und zu unterhalten.

Zu den vom Anschlussnehmer zu schaffenden bau- 
lichen Voraussetzungen gehört des weiteren, dass 
die zwischen Anschlussnehmer und wesernetz ab- 
gestimmte Trasse frei von, für wesernetz unvorher-
sehbaren, Hindernissen ist.

Unvorhersehbare Hindernisse sind beispielsweise Öl- 
tanks, Spundwände, entsorgungspflichtige Böden u. ä..

Netzanschlüsse zur befristeten Versorgung (Proviso-
rischer Anschluss) sind mit wesernetz anhand der 
individuellen Möglichkeiten vor Ort abzustimmen 
und bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Die 
Versorgung über einen provisorischen Anschluss 
erfolgt für 12 Monate ab Inbetriebnahme. Benötigt 
der Anschlussnehmer den provisorischen Anschluss 
für einen längeren Zeitraum, bedarf die Verlänge-
rung einer in Textform zu schließenden Vereinbarung 
über den Verlängerungszeitraum. wesernetz wird 
einer Verlängerung zustimmen, sofern der provisori-
sche Anschluss mit den Anforderungen an eine 
sichere und zuverlässige Versorgung sowie sonsti-
gen, insbesondere baurechtlichen Anforderungen 
vereinbar ist.

Ergänzung zu § 8 NAV

Die Hausanschlüsse gehen spätestens mit Fertig-
stellung in das Eigentum von wesernetz über, wenn 
nicht im Einzelfall ausdrücklich eine abweichende 
Vereinbarungen geschlossen worden ist. 

Die Zugänglichkeit des Netzanschlusses setzt voraus, 
dass die verlegte Leitung sowie der Hausanschluss-
kasten weder überbaut noch zugestellt werden. Ins- 
besondere ist ein Überbau durch Zementierung oder 
gleichartig versiegelnde Weise unzulässig. wesernetz 
kann vom Anschlussnehmer die Beseitigung eines 
Überbaus verlangen; die Kosten trägt der Anschluss-
nehmer.

Ergibt sich aus einer Veränderung des Netzanschlus-
ses die Notwendigkeit, auch die elektrische Anlage 
zu verändern, ist der Anschlussnehmer für diese 
Änderung verantwortlich. 

Ergänzung zu § 9 NAV

Der Auftraggeber (Im Regelfall der Anschlussnehmer) 
hat wesernetz die Kosten für die Herstellung des 
Netzanschlusses, d. h. die Verbindung des Verteiler-
netzes mit der Elektrischen Anlage des Anschluss-
nehmers, gemäß § 9 NAV zu erstatten. Der Anschluss- 
nehmer erstattet wesernetz die Kosten für Änderun-
gen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung 
oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich 
oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer 
veranlasst werden. Als vom Anschlussnehmer veran-
lasste Änderung ist insbesondere eine Verstärkung, 
Verlegung und Trennung anzusehen, sofern die 
Maßnahme vom Anschlussnehmer beauftragt wird, 

sowie ein Rückbau, eine Verlegung und eine Tren-
nung, wenn diese Maßnahmen infolge eines ver-
tragswidrigen Zustands durchgeführt werden. Als 
Änderung ist auch ein Neuanschluss anzusehen, 
wenn die Errichtung eines Neuanschlusses für den 
Anschlussnehmer wirtschaftlicher ist. Wird anstelle 
einer Verlegung ein Neuanschluss errichtet, sind 
neben den Kosten des neuen Netzanschlusses auch 
die Kosten des Rückbaus und der Außerbetriebnah-
me des alten Anschlusses vom Anschlussnehmer zu 
tragen. Veräußert der Anschlussnehmer ein Teil 
seines Grundstücks und ist infolgedessen eine Ver- 
legung erforderlich, so ist auch diese Verlegung als 
vom Anschlussnehmer veranlasst anzusehen.

Die Kosten werden auf der Grundlage der durch-
schnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse (z. B. 
nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten 
pauschal gemäß Preisblatt (Anhang 1) berechnet. 
Dabei sind die wesentlichen Berechnungsbestand- 
teile im Preisblatt (Anhang 1) ausgewiesen. Eigen-
leistungen des Anschlussnehmers werden gemäß 
Preisblatt (Anhang 1) angemessen berücksichtigt.

Treten bei der Herstellung im Grundstück des An-
schlussnehmers besondere Erschwernisse auf, 
werden hierdurch entstehende Mehrkosten nach 
tatsächlichem Aufwand zusätzlich berechnet. Beson-
dere Erschwernisse sind insbesondere mit Altlasten 
oder Verunreinigungen belastete Böden, Durchbrü-
che durch alte Fundamente und Dükerquerungen.

Ergänzung zu § 11 NAV

Der Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage der 
durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehen-
den Kosten pauschal berechnet.

Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kos- 
ten, die für die Erstellung oder Verstärkung der ört- 
lichen Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtli-
chen Verteileranlagen sind die für die Erschließung 
des Versorgungsbereiches notwendigen Nieder- 
spannungsanlagen und Transformatorenstationen 
die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen 
sind. Der Versorgungsbereich entspricht dem Netz- 
gebiet von wesernetz. Zur Berechnung des Baukos-
tenzuschuss werden 50 % der Kosten, die für die Er- 
stellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileran- 
lagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs not-
wendig sind, angesetzt. Der von dem Anschluss- 
nehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende 
Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in 
dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende 
Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in 
den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten 
Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung 
insgesamt vorgehalten werden können. Dabei wird 
nur der Teil der Leistungsanforderung berücksichtigt, 
der 30 kW übersteigt. Der Durchmischung der je-
weiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung 
getragen. 

Die jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anhang 1) 
ausgewiesen. 

Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bau- 
liche Veränderung des Netzanschlusses notwendig 
ist – einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn sich 
seine Leistungsanforderung erheblich über das der 
ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß 
erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist dann anzuneh-
men, wenn der weitere Baukostenzuschuss in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der Er- 
hebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vor- 
genannten Grundsätzen. 
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Ergänzende Bedingungen

zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)



Ein weiterer Netzanschluss führt regelmäßig zu 
einem weiteren Baukostenzuschuss. Ein weiterer 
Baukostenzuschuss entfällt in Konstellationen der 
bisherigen Nutzung eines singulären Betriebsmittels 
für die Versorgung eines Grundstücks jedoch, wenn 
auf Seiten des Netzbetreibers in dem dem Grund-
stück vorgelagerten Verteilernetz (NS, MS und HS) 
keine weiteren Ausbaumaßnahmen anfallen und 
keine anderen Betriebsmittel belastet werden, als 
diejenigen, die durch den bisherigen Anschluss 
bereits abgebildet sind.

Ergänzung zu § 14 NAV

Für die Inbetriebsetzung der Elektrischen Anlage hat 
das eingetragene Installationsunternehmen nach 
seiner Wahl entweder den von wesernetz vorgegebe-
nen Vordruck zu verwenden, oder eine Inbetriebset-
zung über das Onlineportal von wesernetz zu bean-
tragen. Für die Inbetriebsetzung sind die Kosten 
gemäß Preisblatt (Anhang 1) zu entrichten.

Kann eine Inbetriebsetzung nicht erfolgen und hat 
der Anschlussnehmer dies zu vertreten, ist weser-
netz berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstat-
tung des durch den nicht erfolgreichen Versuch 
entstehenden Mehraufwands gemäß dem Preisblatt 
(Anhang 1) zu verlangen. Dem Anschlussnehmer 
bleibt es unbenommen, darzulegen, dass kein oder 
ein geringerer Schaden entstanden ist.

Jede Inbetriebsetzung setzt voraus, dass die fälligen 
Rechnungen für die Herstellung und Änderung des 
Netzanschlusses, die Inbetriebsetzung sowie für 
einen Baukostenzuschuss beglichen sowie der 
Baukostenzuschuss gezahlt worden sind. 

Ergänzung zu § 16

Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten 
die Ergänzungen zu § 2, § 3, § 4, § 8, § 14, § 20, § 21, 
§ 22 und § 24 entsprechend.

Ergänzung zu § 20 NAV

Die technischen Anforderungen von wesernetz an 
den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie 
an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließ-
lich Eigenanlagen sind in den Technischen Anschluss-
bedingungen von wesernetz (Anhang 2) zu diesen 
Ergänzenden Bedingungen festgelegt. 

Ergänzung zu § 21 NAV

Kann der Zutritt trotz vorheriger, rechtzeitiger Be- 
nachrichtigun nicht erfolgen, ist wesernetz berech-
tigt, die hierdurch entstehenden Mehrkosten in 
Rechnung zu stellen, es sei denn die Zutrittsverhin-
derung ist vom Anschlussnehmer nicht zu vertreten. 
Die Mehrkosten werden pauschal erhoben und er- 
geben sich aus dem Preisblatt (Anhang 1) ; dem 
Anschlussnehmer bleibt es unbenommen, nachzu-
weisen das kein oder ein geringerer Schaden ent-
standen ist.

wesernetz behält sich im Falle der wiederholten 
(mind. 2 mal) Zutrittsverweigerung vor, dass Recht 
auf Zutritt auf dem Rechtsweg durchzusetzen.

Ergänzung zu § 22 NAV

Eine informative Übersicht der nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der 
nach § 20 NAV festgelegten technischen Anforderun-
gen von wesernetz als zulässig angesehenen Zähler-
plätzen findet sich auf der Homepage von wesernetz 
unter dem Link: www.wesernetz.de/geschaeftspart-
ner/installateure/kundenanlagen. 

Die Zugänglichkeit setzt voraus, dass die Mess- und 
Steuereinrichtungen ohne Behinderung durch feste 
Einbauten oder lose Gegenstände frei bedien- und 
ablesbar sind. Für Pauschalanlagen im Sinne des § 72 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) gelten die Be-
stimmungen in Anhang 3.

 Ergänzung zu § 24 NAV

Die Unterbrechung des Anschlusses und der An- 
schlussnutzung erfolgt durch eine Innentrennung 
oder Außentrennung. Eine Innentrennung erfolgt 
durch eine technische oder mechanische Unterbre-
chung am Zähler oder durch eine Zählerlosnahme. 
Die Unterbrechung des Anschlusses und der An- 
schlussnutzung erfolgt im Falle einer Außentren-
nung durch eine physische Abtrennung des Netz- 
anschlusses (Außentrennung). Die Kosten für eine 
Innentrennung werden dem Anschlussnehmer 
pauschal gemäß dem Preisblatt (Anhang 1) in Rech-
nung gestellt. Eine Außentrennung wird dem An-
schlussnehmer nach tatsächlichem Aufwand  
in Rechnung gestellt.

Die Wiederinbetriebnahme setzt voraus, dass der 
Zählerplatz den Anforderungen des § 22 Abs. 1 NAV 
entspricht.

Ergänzung zu § 25 NAV

Das Netzanschlussverhältnis nicht mehr zur Stro-
mentnahme genutzt, kann sich eine weitere Vorhal-
tung des Netzanschlusses als wirtschaftlich unzu-
mutbar im Sinne von § 18 Abs. 1 Satz 2 EnWG dar-
stellen. Die Unzumutbarkeit ist anhand des Einzel- 
falls im Rahmen einer Gesamtabwägung zu beurtei-
len, wobei insbesondere das Alter und der Zustand 
des Netzanschlusses und die etwaige Absicht eines 
zukünftigen Strombezugs zu bewerten sind. 

Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren  
(gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB)

Energieversorgungsunternehmen und Messstellen-
betreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Bean-
standungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB 
(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss 
oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das 
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder 
die Messung der Energie betreffen, im Verfahren 
nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier 
Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beant-
worten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: 

Bei Verträgen mit der  
wesernetz Bremen GmbH, 
Theodor-Heuss-Allee 20
28215 Bremen 
Telefon: 0421 359–1212 
Telefax: 0421 359–151212 
Homepage: www.wesernetz.de 
 
und bei Verträgen mit der 
wesernetz Bremerhaven GmbH, 
Hansastraße 17/19
27568 Bremerhaven 
Telefon: 0471 477–1212 
Telefax: 0471 477–151212 
Homepage: www.wesernetz.de

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle 
nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen 
der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungs-
frist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde 
nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. 
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren 
bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einrei-
chung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 
1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte 
anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem 
EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt. 

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:  
Schlichtungsstelle Energie e.V.,  
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin  
Telefon: 030 2757240-0  
Telefax: 030 2757240-69 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de  
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten 
sind erhältlich über den Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und 
Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn 
Telefon: 030 22480-500 oder 01805 101000  
(Mo. – Fr. 9:00 Uhr – 12:00 Uhr) 
Telefax: 030 22480-323  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

Darüber hinaus nimmt wesernetz an keinem weite-
ren Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.

Datenschutz

1.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. der Daten-
schutz-Grundverordnung – DSGVO) für die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten des Anschluss-
nehmers bzw. Anschlussnutzers ist:

Bei Verträgen mit der 
wesernetz Bremen GmbH
Theodor-Heuss-Allee 20, 28215 Bremen
Telefon 0421 359-1212, www.wesernetz.de

und bei Verträgen mit der
wesernetz Bremerhaven GmbH
Hansastraße 17/19, 27568 Bremerhaven
Telefon 0471 477-1212, www.wesernetz.de

1.2 Unsere Ansprechpartner zu allen Fragen rund 
um das Thema Datenschutz erreichen Sie unter fol- 
genden Kontaktdaten:
swb AG, Konzerndatenschutz
Theodor-Heuss-Allee 20, 28215 Bremen
E-Mail: datenschutz@swb-gruppe.de

1.3 wesernetz verarbeitet folgende Kategorien 
personenbezogener Daten: Angaben zum Anschluss-
nehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Regis-
ternummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, 
Adresse, Kundennummer), Anlagenadresse und 
Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts 
des Zählers, gegenüber dem Anschlussnehmer auch 
die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende 
Leistung, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungs-
daten), Daten zum Zahlungsverhalten.

1.4 wesernetz verarbeitet die personenbezogenen 
Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers 
zu den folgenden Zwecken und auf folgenden 
Rechtsgrundlagen:
    a)   Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Netzan-

schluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses 
und Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Anfrage des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers auf Grundlage des Art. 6 
 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

    b)   Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus 
dem Messstellenbetriebsgesetz oder wegen 
handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

1.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der 
personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers 
bzw. Anschlussnutzers erfolgt – im Rahmen der in 
Ziffer 1.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegen-
über folgenden Empfängern bzw. Kategorien von 
Empfängern: Messstellenbetreiber oder Grundver-
sorger

1.6 Eine Übermittlung der personenbezogenen 
Daten an oder in Drittländer oder an internationale 
Organisationen erfolgt nicht.

1.7 Die personenbezogenen Daten des Anschluss-
nehmers bzw. Anschlussnutzers werden zu den 
unter Ziffer 1.4 genannten Zwecken solange gespei-
chert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke 
erforderlich ist. 

1.8 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat 
gegenüber wesernetz Rechte auf Auskunft über seine 
gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 
DSGVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, 
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veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DSGVO); 
Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der 
Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung 
daher nicht mehr erforderlich ist oder der Anschluss-
nehmer bzw. Anschlussnutzer eine erteilte Einwilli-
gung zur Verarbeitung bestimmter personenbezoge-
ner Daten widerrufen hat (Art. 17 DSGVO); Ein-
schränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 
18 Abs. 1 lit. a) bis d) DSGVO genannten Vorausset-
zungen gegeben ist (Art. 18 DSGVO), Datenübertrag-
barkeit der vom Anschlussnehmer bzw. Anschluss-
nutzer bereitgestellten, ihn betreffenden personen-
bezogenen Daten (Art. 20 DSGVO), Recht auf 
Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Wi-
derruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der 
Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt 
(Art. 7 Abs. 3 DSGVO) und Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

1.9 Im Rahmen des Netzanschluss- bzw. An-
schlussnutzungsverhältnisses muss der Anschluss-
nehmer bzw. Anschlussnutzer diejenigen personen-
bezogenen Daten bereitstellen, die für den Abschluss 
des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhält-
nisses und die Erfüllung der damit verbundenen ver- 
traglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung wesernetz gesetzlich verpflichtet ist.  
Ohne diese Daten kann das Netzanschluss- bzw. 
Anschlussnutzungsverhältnis nicht abgeschlossen 
bzw. erfüllt werden.

1.10 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netz- 
anschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses 
findet keine automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling statt.

1.11 wesernetz verarbeitet personenbezogene 
Daten, die er im Rahmen des Netzanschlussverhält-
nisses vom Anschlussnehmer bzw. im Rahmen des 
Anschlussnutzungsverhältnisses vom Anschlussnut-
zer erhält. Er verarbeitet auch personenbezogene 
Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen,  
z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern, und dem 
Internet zulässigerweise gewinnen durfte. Außer-
dem verarbeitet er personenbezogene Daten, die er 
zulässigerweise von Unternehmen innerhalb seines 
Konzerns oder von Dritten, z. B. Lieferanten oder 
Auskunfteien, erhält.

Anhänge zu dieser Anlage
Anhang 1:    Preisblatt  
Anhang 2:    Technische Anschlussbedingungen  
Anhang 3:    Bedingungen für Pauschalanlagen

Widerspruchsrecht

Verarbeitungen, die wesernetz auf ein berech- 
tigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 
stützt, kann der Anschlussnehmer bzw. Anschluss-
nutzer gegenüber wesernetz aus Gründen, die sich 
aus der besonderen Situation des Anschlussneh-
mers bzw. Anschlussnutzers ergeben, jederzeit  
unter Angabe dieser Gründe widersprechen. 

wesernetz wird die personenbezogenen Daten im 
Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätz-
lich nicht mehr für die betreffenden Zwecke ver-
arbeiten und die Daten löschen, es sei denn, er 
kann zwingende Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Frei-
heiten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnut-
zers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen.

Bei Verträgen mit der wesernetz Bremen GmbH 
ist der Widerspruch zu richten an
Theodor-Heuss-Allee 20
28215 Bremen 
Telefon: 0421 359–1212
Telefax: 0421 359–151212

Bei Verträgen mit der wesernetz Bremerhaven 
GmbH ist der Widerspruch zu richten an
Hansastraße 17/19
27568 Bremerhaven 
Telefon: 0471 477–1212
Telefax: 0471 477–151212

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular: 
www.wesernetz.de/kontakt

wesernetz Bremen GmbH | Theodor-Heuss-Allee 20 | 28215 Bremen | wesernetz.de 
wesernetz Bremerhaven GmbH | Hansastraße 17/19 | 27568 Bremerhaven | wesernetz.deN
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